
 
 

Preisblatt zum 
Sondervertrag pirna erdgas klimaneutral 
  

Was? Erdgas-Lieferungsvertrag der Gasversorgung Pirna GmbH (GVP) 
mit Klimaschutzbeitrag (CO2 - Neutralität des Erdgases) 

Warum? Das Treibhausgas schädigt die Atmosphäre global, ganz gleich, wo es 
ausgestoßen wird. Es können jedoch unvermeidbare Emissionen in 
Pirna durch Klimaschutzmaßnahmen an jedem anderen Ort der Erde 
neutralisiert werden. 

Wie? GVP kauft sogenannte Emissionszertifikate, die z. B. aus dem Wind-
kraftprojekt der Marmara-Region in der Türkei stammen. Diese 
Zertifikate entsprechen dem Standard der Klimarahmenkonvention der 
Vereinigten Nationen und wurden vom TÜV beglaubigt. 

Für wen? für alle Haushalte und Kleingewerbekunden im Netzgebiet der GVP 
mit einem Jahreserdgasverbrauch bis zu 300.000 kWh. 

Vertragslaufzeit und 
Kündigung 

• Der Vertrag kann nach einer Erstlaufzeit von 6 Monaten mit einer 
Frist von 3 Monaten auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt 
werden. 

• Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit einer 
Frist von 2 Wochen auf das Ende eines Kalendermonats zu 
kündigen. 

• Im Falle einer Preisanpassung ist der Kunde berechtigt, den Vertrag 
mit einer Frist von 4 Wochen auf das Ende eines Kalendermonats 
zu kündigen. 

• Kündigungen nach diesem Vertrag bedürfen der Textform. 

Preisstand 01.07.2009 
 Grundpreis/Jahr Verbrauchspreis 
Jahreserdgasverbrauch netto brutto (19% USt) netto brutto (19% USt) 

bis 50.000 kWh 120,00 € 142,80 € 5,40 ct/kWh 6,43 ct/kWh 

> 50.000 kWh bis 150.000 kWh 180,00 € 214,20 € 5,28 ct/kWh 6,28 ct/kWh 

> 150.000 kWh bis 300.000 kWh 360,00 € 428,40 € 5,16 ct/kWh 6,14 ct/kWh 

Steuern und Abgaben 

Der Arbeitspreis netto beinhaltet 0,55 ct/kWh Erdgassteuer sowie 0,03 
ct/kWh Konzessionsabgabe. Der Arbeitspreis brutto basiert auf der 
jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Sollten sich Steuern oder 
gesetzliche Abgaben erhöhen oder sonstige Mehrbelastungen per 
Gesetz eingeführt werden, ist die Gasversorgung Pirna GmbH 
berechtigt, den in Ziff. 1 vereinbarten Erdgasfestpreis mit Inkrafttreten 
der entsprechenden gesetzlichen Regelung anzupassen. 

Berechnung Das Erdgasentgelt wird auf der Basis von Nettopreisen ermittelt und 
erhöht sich um die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer. 

Abrechnung Die Abrechnung erfolgt einmal im Jahr. Hierfür erhalten Sie im Vorfeld 
eine Karte mit der Bitte, den Zähler abzulesen. 

 


